
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 1, FB 6, FB 7 
 
Federführung: FB 6 
  
Termin f. Stellungnahme: 06.04.2018 
 
erledigt am: 05.03.2018 vB 
  
 

Anfrage 
Datum: 05.03.2018  
Drucksachen-Nr.: 18/0083  

_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Zentrumsausschuss 25.04.2018 öffentlich /  

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Nachfrage Grüne Welle auf Bonner Straße 
 
In der Antwort der Verwaltung vom 27.02.2018 auf die Anfrage der CDU-Fraktion „Grüne Welle auf 
Bonner Straße“ (DS 18/0074) heißt es, dass eine Verkehrsanordnung für die Kreuzungen der B56 
auf dem knapp 1 Kilometer langen Abschnitt zwischen Südstraße und Auffahrt BAB 560 – jeweils 
inklusive – erteilt wurde. 

 
 
Fragestellung: 
Daraus ergibt sich für uns folgende Frage: 
 

1. Wird es eine Grüne Welle nur auf dem o. g. Verkehrsabschnitt geben oder passt sich die 
Änderung so in die bestehende Signalsteuerung entlang der B56 ein, dass sich eine Grüne 
Welle von z. B. der Kreuzung mit der Hamm-/Husarenstraße bis zur BAB-Auffahrt ergibt? 

 
Wir bitten, die Antwort auch schriftlich zu übermitteln. 

 

 

gez. Georg Schell  Claudia Feld-Wielpütz 
 
 

 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Georg Schell, Claudia Feld-Wielpütz 
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